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Objekt- 
nummer 

Objektadresse 

Block Stiege Geschoss Topnummer 

Wohnungswerber(in) 

Titel vorgestellt 
 
 

Familienname Vorname Titel nachgestellt 

 

Geburtsdatum Geschlecht 
 männlich 
 weiblich 
 divers 

 

Staatsbürgerschaft 

Familienstand 
 verheiratet 
 eingetragene Partnerschaft 
 verwitwet 

 
 geschieden   
 aufgelöste Partnerschaft 
 ledig 

 
Adresse:    PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Stiege, Tür 
 

Telefon 1 Telefon 2 E-Mail 

Jährliches 
Nettoeinkommen 

Euro  

Soll Ehegatte(in)/eingetragene(r) 
Partner(in) bzw. Lebensgefährte(in) als 
weitere(r) Vertragspartner(in) im Vertrag 
geführt werden? 

 ja 
 nein 

Ehegatte(in)/ eingetragene(r) Partner(in) bzw.  
Lebensgefährte(in) oder Mitbewohner(in) 
Titel vorgestellt 
 
 

Familienname Vorname Titel nachgestellt 

 

Geburtsdatum Geschlecht 
 männlich 
 weiblich 
 divers 

 

Staatsbürgerschaft 

Adresse:    PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Stiege, Tür 
 

Telefon 1 Telefon 2 E-Mail 
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Jährliches 
Nettoeinkommen Euro 

Familienstand 
 verheiratet 
 eingetragene Partnerschaft 
 verwitwet 

 
 geschieden   
 aufgelöste Partnerschaft 
 ledig 

 

Sonstige im gemeinsamen Haushalt lebende Personen 
z.B. Kinder (Bitte Geburtsurkunde, Meldezettel und allenfalls Einkommensnachweis ebenfalls übermitteln) 

Familienname Vorname 
Fam.-rechtl. Verhältnis 
zum Wohnungswerber 
 

Geburts-
datum 

Jährliches Netto-
Einkommen 

    Euro 

    Euro 

    Euro 

    Euro 

Gewünschter Vertragsbeginn (immer der 1. des Monats) 

Tag 
01. 

Monat 
 

Jahr 
20  

Prüfung des Wohnungswerber(in) nach § 8 WGG  

1.) Österreichische Staatsbürgerschaft  
  JA (Reisepass/Staatsbürgerschaftnachweis/Personalausweis) unzutreffendes streichen 
  NEIN - weiter bei Punkt 2.) 

2.) Österreichern Gleichgestellte  
 

  JA, weil 
 

  Ausländer, der die Staatsbürgerschaft nach dem 06. März 1933 verloren hat und aus    
     politischen, rassistischen oder religiösen Gründen aus Österreich auswandern musste,     
     wieder zurückgekehrt ist und beabsichtigt, sich ständig in Österreich niederzulassen; 

  Person, die Österreichischen Staatsbürgern im Hinblick auf den Erhalt von Förderungen  
     durch Staatsverträge gleichgestellt ist; 

  Person, die durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum begünstigt    
     ist. 

 
  NEIN - weiter bei Punkt 3.) 
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3.) Seit mehr als fünf Jahren legal und ununterbrochen in Österreich und Prüfungszeugnis des 
ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) vorhanden: 
 

  JA 
  NEIN, aber 

  Deshalb, weil ihm dies aufgrund eines physisch oder psychisch dauerhaft schlechten  
     Gesundheitszustandes nicht zugemutet werden kann. Entsprechendes ärztliches  
     Gutachten liegt vor; 

  Erstmalige Begründung des Hauptwohnsitzes in Österreich erfolgte nach Vollendung  
     des 60. Geburtstages. 

Soll ein Haustier mit ihnen einziehen? 
Tierart und Anzahl Rasse und/oder Beschreibung (Bei Hunden je nach gültigem Recht, bitte um Beilage von 

Sachkundenachweis und/oder Hundeführschein) 

Wie möchten sie die Vertragsunterlagen erhalten? 
 

 per E-  

 per Post an die Adresse lt. Wohnungswerberfeld 

 Alternativadresse  

    
 

Sondervereinbarungen und Anliegen 
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Die SGN/GWS verarbeitet Ihre Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der jeweils 
geltenden Fassung. Die Bekanntgabe Ihrer Daten ist für den Abschluss eines potentiellen Miet- oder 
Kaufvertrages, je nach Interesse, erforderlich. Ihre Daten werden für die Dauer der Vermietung oder zur 
Abwicklung des Kaufvertrages und solange gesetzliche Aufbewahrungsfristen vorgesehen sind, 
gespeichert und von der SGN/GWS verarbeitet.  
 
 
Für den Fall, dass zwischen Gemeinde und SGN/GWS eine Zusammenarbeit besteht (zB Vorschlagsrecht 
bei der Vergabe) willigen Sie ein, dass sämtliche von Ihnen im Rahmen der Anfrage übermittelten 
personenbezogenen Daten an die Gemeinde, in welcher das angefragte Objekt gelegen ist, dies auch für 
den Fall, dass Ihre Anfrage zurückgezogen wird bzw. das Objekt nicht mehr verfügbar ist, oder Sie sich für 
ein anderes entschieden haben, weitergegeben und von dieser gespeichert und verarbeitet werden darf. 
 
 
Details zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Aufgrund der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen steht Ihnen das Recht auf Auskunft, Berichtigung Ihrer Daten, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und auf Widerspruch zu. Von Ihnen erteilte 
Einwilligungen können Sie jederzeit per Email an datenschutz@sgn.at widerrufen. Des Weiteren steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu. Sollten Sie der Verarbeitung 
widersprechen oder wird das Formular unvollständig ausgefüllt, kann unter Umständen kein 
Vorvertrag/Mietvertrag/Kaufvertrag abgeschlossen werden. 

 
 

 

 

 

 

 _____________________   _____________________  

 Ort, Datum Unterschrift 
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